
 
Sonder-Mietbedingungen der HKL BAUMASCHINEN GmbH (HKL) für Mietfahrzeuge 

 
 
I. Allgemeines, Geltungsbereich 
 
1. Diese Sonder-Mietbedingungen (nachfolgend: "Mietbedingungen") gelten für alle gegenwärtigen und künftigen Vermietun-

gen von Fahrzeugen (Lkw, Pritschenwagen, Kippfahrzeuge, Transporter, Geländewagen und Pkw) zwischen HKL und dem 
Mieter. Soweit hier nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten ergänzend die Allgemeinen Mietbedingungen der HKL.  

 
2. Mieter im Sinne dieser Mietbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. Verbraucher ist eine natürliche 

Person, die mit HKL ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, das weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständi-
gen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähi-
ge Personengesellschaften, die bei Abschluß eines Rechtsgeschäfts mit HKL in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbst-
ständigen beruflichen Tätigkeit handeln.  

 
II. Fahrzeugübergabe 
 
HKL überläßt dem Mieter ein verkehrssicheres und technisch einwandfreies Fahrzeug nebst Zubehör. Der Mieter bestätigt die 
Verkehrssicherheit und technische Einwandfreiheit in einem Übergabeprotokoll.  
 
III. Mietzins 
 
1. Die Höhe des Mietzinses bestimmt sich nach den von den Parteien im Mietvertrag getroffenen Vereinbarungen.  
 
2. Neben dem Mietzins schuldet der Mieter alle weiteren Kosten für Frostschutzmittel, Treib- und Betriebsstoffe, Reinigung 

sowie anteilige Versicherungskosten nach Maßgabe der jeweils geltenden Preisliste von HKL.  
 
IV. Führungsberechtigte 
 
1. Das Fahrzeug darf nur vom Mieter, seinen angestellten Berufsfahrern und den im Mietvertrag eingetragenen Fahrern geführt 

werden. Der Mieter hat ein Verschulden des jeweiligen Fahrers wie eigenes Verschulden zu vertreten.  
 
2. Das Fahrzeug darf nur von Fahrern geführt werden, die mindestens 21 Jahre alt und seit mindestens drei Jahren in Besitz 

einer gültigen Fahrerlaubnis der Bundesrepublik Deutschland zum Führen eines Fahrzeugs in der betreffenden Fahrzeug-
klasse sind.  

 
V. Nutzung des Fahrzeugs 
 
1. Der Mieter darf das Fahrzeug nur in verkehrsüblicher Weise benutzen. Während der Mietzeit hat der Mieter das Fahrzeug 

sorgsam zu behandeln und alle für die Benutzung maßgeblichen Vorschriften, Gesetze und technischen Regeln zu beach-
ten. Der Mieter hat insbesondere darauf zu achten, daß der Fahrtenschreiber des Fahrzeugs ordnungsgemäß genutzt, die 
gesetzlich zulässigen Lenkzeiten eingehalten und die Beförderungs- und Begleitpapiere mitgeführt werden. Der Mieter darf 
auf eigene Gefahr Personen und Waren entsprechend dem Verwendungszweck des gemieteten Fahrzeugs und den gesetz-
lichen Bestimmungen unter Beachtung der zulässigen Belastung des Fahrzeugs befördern. Der Transport gefährlicher Stof-
fe im Sinne der Gefahrgutverordnung Straße (GgvS) ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von HKL zulässig.  

 
2. Der Mieter darf das Fahrzeug nicht anderen Personen zur Nutzung überlassen.  
 
3. Das Fahrzeug darf nicht benutzt werden, 
 

a) zur entgeltlichen Personen- oder Transportbeförderung, ausgenommen bei Lkw's oder Kleintransporten im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften; 

b) zum Abschleppen, im Zusammenhang mit Motorsport sowie zu Wett- oder Testfahrten; 
c) unter Einfluß von Alkohol, Rauschgift oder Medikamenten, welche die Fahrtüchtigkeit oder Reaktionsfähigkeit beein-

trächtigen; 
d) in Verletzung von Verkehrs- oder sonstigen Vorschriften, welche am Ort und zur Zeit der Benutzung gelten; 
e) für Fahrten außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland. 

 
4. Öl- und Wasserstände und Reifendruck sowie Frostschutzmittel sind vom Mieter während der Mietdauer regelmäßig zu 

kontrollieren und bei Bedarf zu ergänzen. Die dabei anfallenden Kosten trägt der Mieter.  
 
5. HKL übergibt dem Mieter das Fahrzeug vollgetankt. Gibt der Mieter das Fahrzeug nicht vollgetankt an HKL zurück, erhebt 

HKL für die Betankung eine Service-Gebühr. Die Höhe der Service-Gebühr ist abhängig vom jeweils aktuellen Kraftstoffpreis 
und muß vom Mieter bei der Anmietung erfragt werden.  

 
6. Eingriffe in den Tachometer bzw. Wegstreckenzähler des Fahrzeugs sind dem Mieter untersagt. Jede am Tachometer bzw. 

Wegstreckenzähler des Fahrzeugs auftretende Funktionsstörung hat HKL unverzüglich anzuzeigen und die Weisungen von 
HKL einzuholen. Nutzt der Mieter das Fahrzeug trotz einer Funktionsstörung des Tachometers/Wegstreckenzählers, be-
stimmt sich der vom Mieter geschuldete Mietzins nach dem aufgrund der Preisliste von HKL jeweils geltenden Kilometer-
preis sowie einer Entfernung von 900 km/Tag. Dem Mieter bleibt der Nachweis vorbehalten, das Fahrzeug nur in geringem 
Umfang genutzt zu haben. 
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7. Etwaige aufgrund des Gebrauchs des Fahrzeugs durch den Mieter festgesetzte Verwarnungs- und Bußgelder sowie Strafen 

sind vom Mieter zu zahlen.  
 
8. Der Mieter trägt etwaige anfallende Mautgebühren für die Autobahnbenutzung des Fahrzeugs.  
 
VI. Abstellen des Fahrzeugs 
 
Solange das Fahrzeug nicht benutzt wird, hat der  Mieter es verschlossen und gesichert zu halten und dafür zu sorgen, daß das 
Lenkradschloß eingerastet sowie die Handbremse angezogen ist. Beim Verlassen des Fahrzeugs hat der Mieter die Fahrzeug-
schlüssel und –papiere an sich zu nehmen und diese für unbefugte Dritte unzugänglich zu verwahren. Besondere gesetzliche 
oder behördliche Bestimmungen für das Abstellen von Lkw's bleiben unberührt.  
 
VII. Pflichten des Mieters bei Unfällen, Diebstahl oder Pannen 
 
1. Bei jedem Unfall oder jeder Beschädigung des Fahrzeugs durch Dritte (nachfolgend zusammenfassend: "Schadensfall") hat 

der Mieter sofort die Polizei hinzuzuziehen und dafür zu sorgen, daß der Schadensfall, mögliche Verletzungen der Beteilig-
ten sowie entstandene Sachschäden ordnungsgemäß polizeilich aufgenommen werden. Der Mieter hat alle zur Schadens-
minderung und Beweissicherung notwendigen Maßnahmen zu treffen. Es ist dem Mieter untersagt, Dritten gegenüber An-
sprüche mit Wirkung gegen HKL anzuerkennen oder sich unerlaubt vom Unfallort zu entfernen.  

 
2. Der Mieter hat einen Schadensfall HKL unverzüglich telefonisch anzuzeigen. Danach ist der Mieter verpflichtet, HKL spätes-

tens 24 Stunden nach dem Unfall über alle Einzelheiten des Unfalls schriftlich unter Vorlage einer Skizze über den Unfall-
hergang zu unterrichten. Der Unfallbericht muß insbesondere Namen und Anschrift der beteiligten Personen und etwaiger 
Zeugen sowie die amtlichen Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge enthalten.  

 
3. Einen Diebstahl des Fahrzeugs, von Fahrzeugteilen oder Zubehör hat der Mieter unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen. 

Der Mieter hat für das Abstellen des Fahrzeugs – soweit vorhanden – Zeugen zu benennen und eine entsprechende Skizze 
zu fertigen. Vorstehend Ziffer 2. gilt entsprechend. Die Fahrzeugschlüssel und Papiere hat der Mieter unverzüglich an HKL 
zurückzugeben.  

 
4. Der Mieter ist auch im übrigen verpflichtet, HKL bei der weiteren Bearbeitung und Aufklärung von Schadensfällen oder 

Diebstählen zu unterstützen.  
 
5. Im Falle einer Panne hat der Mieter HKL unverzüglich telefonisch zu unterrichten und die Weisungen von HKL einzuholen. 

Die Beauftragung einer Vertragswerkstatt durch den Mieter ist nur mit vorheriger Zustimmung von HKL zulässig, es sei 
denn, ohne eine solche Beauftragung droht ein erheblicher Schaden und die vorherige Zustimmung von HKL kann nicht 
rechtzeitig eingeholt werden. Etwaige Kosten des Mieters erstattet HKL in jedem Fall nur gegen Vorlage der Original-
Rechnung.  

 
VIII. Fahrzeugversicherung 
 
Das Fahrzeug ist nach Maßgabe der jeweils geltenden Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) von HKL 
wie folgt versichert:  
 

Haftpflichtversicherung:    mindestens gesetzliche Versicherungssumme 
Vollkaskoversicherung:    Selbstbeteiligung je Schadensfall Euro 2.500,00 
Insassenunfall- und Ladegutversicherung:  keine 

 
In oder auf dem Fahrzeug befindlichen Sachen des Mieters oder Dritter sind von den von HKL abgeschlossenen Versicherun-
gen nicht gedeckt. Eine Insassenunfallversicherung hat HKL nicht abgeschlossen.  
 
IX. Reparatur und Wartung  
 
1. HKL trägt die Kosten der turnusmäßigen Wartung des Fahrzeugs sowie der auf die normale Abnutzung zurückzuführenden 

Reparaturen.  
 
2. Der Mieter ist verpflichtet, HKL über die Notwendigkeit solcher Reparaturen bzw. Inspektionen des Fahrzeugs laut War-

tungs- bzw. Bedienungsanleitung unverzüglich zu informieren. Die Durchführung der Reparaturen/Inspektionen ist aus-
schließlich Aufgabe von HKL. Eine Eigenreparatur des Mieters oder eine Beauftragung Dritter durch den Mieter bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung von HKL. Dies gilt nicht, sofern Gefahr in Verzug ist, d.h. insbesondere bei Notrepara-
turen zur Vermeidung von Folgeschäden am Fahrzeug oder am Eigentum Dritter sowie im Falle von Umweltschäden.  

 
X. Haftung des Mieters 
 
1. Der Mieter haftet für jede Beschädigung sowie den Verlust des Fahrzeugs einschließlich der Fahrzeugteile und Zubehör 

(nachfolgend zusammenfassend: "Fahrzeug"), es sei denn, es handelt sich um auf die normale Abnutzung zurückzuführen-
den Reparaturen im Sinne von Ziffer IX. Soweit solche Schäden durch die Vollkaskoversicherung des Fahrzeugs abgedeckt 
werden, hat der Mieter HKL die Selbstbeteiligung in Höhe von Euro 2.500,00 sowie den Schaden von HKL aus einer etwai-
gen Höherstufung bei der Vollkaskoversicherung zu erstatten. Sollten HKL aufgrund einer Beschädigung des Fahrzeugs 
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Ansprüche gegen den Schädiger zustehen, tritt HKL diese auf Verlangen des Mieters an diesen ab, soweit solche Ansprü-
che nicht im Wege des gesetzlichen Forderungsübergangs auf die Träger der Versicherung des Fahrzeugs übergehen.   

 
2. Die Haftung des Mieters erstreckt sich auf sämtliche Folgekosten, die mit der Beschädigung bzw. dem Verlust im adäquaten 

Kausalzusammenhang stehen, wie beispielsweise Wertminderung, Abschleppkosten und Sachverständigengebühren. Der 
Mieter haftet ferner gegenüber HKL für den Mietausfallschaden in Höhe einer Tagesmiete nach Maßgabe der jeweils gel-
tenden Preisliste von HKL für jeden angefangenen Tag, an dem das Fahrzeug HKL nicht zur Vermietung zur Verfügung 
steht. Etwaige Vergünstigungen nach der Staffelmietpreisliste von HKL gelten nicht. HKL bleibt der Nachweis offen, daß ein 
höherer Mietausfallschaden entstanden ist. Dem Mieter bleibt der Nachweis offen, daß HKL kein oder ein geringerer Scha-
den entstanden ist.  

 
3. Sofern der Mieter das Fahrzeug mit nicht von HKL zur Verfügung gestellten Anhängern nutzt, erstreckt sich die Haftung des 

Mieters auch auf sämtliche HKL durch eine solche Nutzung entstehenden Schäden.  
 
4. Mehrere Mieter haften als Gesamtschuldner.  
 
XI. Verjährung 
 
Sofern ein Schadensfall polizeilich aufgenommen wurde (vgl. Ziffer VII.) beginnt die Verjährungsfrist der Schadensersatzan-
sprüche von HKL mit dem Schluß des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und HKL Gelegenheit hatte, die Ermittlungs-
akte einzusehen. HKL wird den Mieter unverzüglich über den Zeitpunkt der Akteneinsicht benachrichtigen.  
 
XII. Personaldaten 
 
Der Mieter ist mit der Speicherung seiner persönlichen Daten zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Mietvertrages 
einverstanden. HKL ist zur Verschwiegenheit über alle erlangten Daten des Mieters verpflichtet. Informationen über den Mieter 
darf HKL nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gestatten oder der Mieter eingewilligt hat.  
 
 
 
 
HKL BAUMASCHINEN GmbH, Lademannbogen 130 j, 22331 Hamburg-Hummelsbüttel 
Tel.: +49 (40) 53 80 21, Fax: +49 (40) 53 82 710 


